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Einkommensteuer

Bundesministerium der Finanzen Bonn, 10. August 1999

IV C 2 - S 1910 - 484/99 

Oberste Finanzbehörden 

der L ä n d e r 

Bilanzänderung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG i.d.F. des Steuerentlastungsgesetzes 

1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BStBI l S. 304)

Ergebnis der Erörterung zu TOP 20 der Sitzung ESt Vl/99

Nach § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG in der geänderten Fassung ist eine Bilanzänderung nicht mehr zulässig. Die Neuregelung ist nach § 52

Abs. 9 EStG bereits für Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden. Es fragt sich, ob dies auch für Anträge gilt, die vor 1999 ge‐

stellt sind.

Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist über Anträge auf Zustimmung zur Änderung der

Steuerbilanz, die vor dem 1. Januar 1999 bei den Finanzämtern eingegangen sind, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzun‐

gen des § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG in der ursprünglichen Fassung noch positiv zu entscheiden.

Im Auftrag

S a r r a z i n 

Einkommensteuer

Bundesministerium der Finanzen Bonn, 24. August 1999

IV C 2 - S 2134 - 12/99 

Oberste Finanzbehorden 

der L ä n d e r 

nachrichtlich: 

Bundesministerium der Justiz 

Phasengleiche Aktivierung von Dividendenansprüchen

BFH-Urteile vom 26. November 1998 - IV R 52/96 - und 16. Dezember 1998 - I R 50/95 -

In dem Urteil vom 26. November 1998 (BStBl 1999 lI S. 547) neigt der IV. Senat des BFH dazu, von den bislang geltenden Grund‐

sätzen zur phasengleichen Aktivierung von Dividendenansprüchen Abstand zu nehmen. In seinem Vorlagebeschluß vom 16. De‐

zember 1998 (BStBl 1999 II S. 551) an den Großen Senat tritt der l. Senat des BFH gleichfalls dafür ein, sich von den bisherigen

Grundsätzen zur phasengleichen Aktivierung von Dividendenansprüchen zu lösen.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder bitte ich, bis zur Entscheidung

des Großen Senats auf die Vorlage des l. Senats, an den bisherigen Grundsätzen zur phasengleichen Aktivierung von Dividenden‐

ansprüchen uneingeschränkt festzuhalten.

Im Auftrag

F ö r s t e r 
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Einkommensteuer

Bundesministerium der Finanzen Bonn, 25. August 1999

IV C 3 - S 2198 b - 34/99 

Übersicht über die zuständigen Bescheinigungsbehörden bei Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung

für Baudenkmale (§§ 7 i, 10 f, 11 b, 52 Abs. 21 Satz 7 EStG) oder für 

schutzwürdige Kulturgüter (§ 10g EStG)

- Stand August 1999 -

I. Steuerbegünstigung für Baudenkmale (§§ 7 i Abs. 2, 10 f, 11 b, und 52 Abs. 21 S. 7 EStG) 
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Seeschiffahrtsanpassungsgesetz

Bekanntmachung nach Artikel 11 Abs. 2a des Seeschiffahrtsanpassungsgesetzes
1)

Vom 21. Dezember 1998

Auf Grund des Artikels 11 Abs. 2a des Seeschiffahrtsanpassungsgesetzes vom 9. September 1998 (BGBI. l S. 2860)
2)

 wird bekannt‐

gemacht, daß die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in bezug auf die notifizierten Artikel 6 bis 10 dieses Gesetzes ent‐

schieden hat, die Tonnagesteuer und die 40%ige Nichtabführung der von Seeleuten zu entrichtenden Lohnsteuer durch die Reede‐

reien (Arbeitgeber) als mit dem EG-Vertrag, insbesondere dessen Artikel 92 Abs. 3 Buchstabe c, vereinbar anzusehen (Schreiben

des Generalsekretärs der Europäischen Kommission vom 11. Dezember 1998 - an den Bundesminister des Auswärtigen - SG(98) D/

11575 -).

Bonn, den 21. Dezember 1998 

B u n d e s m i n i s t e r i u m   f ü r   V e r k e h r ,   B a u -   u n d   W o h n u n g s w e s e n 

Im Auftrag 

F r o b ö s e 

1) BGBl I S. 4023 vom 30. Dezember 1998 2) BStBl 1998 I S. 1158 

Umsatzsteuer

Bundesministerium der Finanzen Bonn, 26. August 1999

IV D 1 - S 7200 - 92/99 

Oberste Finanzbehörden

der L ä n d e r 

Umsatzsteuerliche Behandlung von Zuwendungen zur Förderung von Forschungs- und

Entwicklungsvorhaben

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt folgendes:

Zuwendungen, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech‐

nologie (BMWi) auf der Grundlage der ab 1. März 1999 geltenden Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis an Un‐

ternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (NKBF98) und den besonderen Nebenbestim‐

mungen zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF98) gewähren, werden grundsätzlich als nicht der Umsatzsteuer

unterliegende echte Zuschüsse angesehen. Im übrigen sind die Beurteilungsgrundsätze des Abschnitts 150 UStR und der Absätze 3

bis 7 des BMF-Schreibens vom 1. Februar 1994 (BStBl I S. 187) weiterhin zu beachten.

Dieses Schreiben wird in die USt-Kartei aufgenommen.

Im Auftrag

C h r i s t m a n n 
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Umsatzsteuer

Bundesministerium der Finanzen Bonn, 1. September 1999

IV D 2 - S 7329 - 30/99 

Oberste Finanzbehörden 

der L ä n d e r 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat August 1999

(1) Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat August 1999 wie folgt festgesetzt:

(2) Andere Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Davon ausgenommen sind die nationalen Währungseinhei‐

ten der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben. Allgemeine Hinweise zur Einführung des Euro ab 1. Januar 1999 enthal‐

ten die BMF-Schreiben zu den Umsatzsteuer-Umrechnungskursen für die Monate Januar bis Juni 1999 (zuletzt BMF-Schreiben vom

1. Juli 1999 - IV D 2 - S 7329 - 17/99 -, BStBl I S. 652).

Im Auftrag

C h r i s t m a n n 
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Berichtigung

In der Veröffentlichung des Kirchensteuerbeschlusses für die Jahre 1999 und 2000 des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in

Deutschland für den im Land Berlin gelegenen Teil im BStBl 1999 I S. 275 ist in § 3 Abs. 2 der Betrag "54000,-" zu streichen und

durch "54001,-" zu ersetzen.

Oberfinanzdirektion Berlin Berlin, 18. August 1999

St 3241 - 01551 - 3/92 

Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels

Das Dienstsiegel (Farbdruck, 3,5 cm Durchmesser) mit der Umschrift

Finanzamt für Körperschaften III - Berlin, Kennziffer 24,

wird hierdurch für ungültig erklärt.

Ich bitte, auf mißbräuchliche Verwendung des genannten Dienstsiegels zu achten. Sollten noch mit dem Abdruck dieses Siegels ver‐

sehene Schriftstücke vorgelegt werden, so bitte ich, diese einzubeziehen und der Oberfinanzdirektion Berlin - Referat St 32 -, 10707

Berlin, Kurfürstendamm 193/194, zur Prüfung vorzulegen.

Im Auftrag

P a u l 
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Stellenausschreibung

Prüfungsbeamter/-beamtin des höheren Dienstes 
bei der Außenstelle des Bundesrechnungshofes in Potsdam

Sie werden Prüfungs- und Beratungsaufgaben in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Banken des Bundes übernehmen. In diesem

Zusammenhang werden Sie sich auch mit Fragen der Wirtschaftsförderung befassen.

Die Tätigkeit ist interessant und vielseitig. Sie erfordert selbständiges Arbeiten, Initiative und die Fähigkeit, sich rasch in wechseln‐

de Aufgaben und Probleme eindenken zu können. Aufstiegschancen in die Stellung eines Prüfungsgebietsleiters/einer Prüfungsge‐

bietsleiterin sind zu gegebener Zeit bei entsprechender Bewährung gegeben (BesGr B 3 BBesG, Minsterialrat/-rätin als Mitglied des

Bundesrechnungshofes). Beim Bundesrechnungshof wird eine Zulage oberste Bundesbehörden gezahlt.

Wir denken an Beamte/Beamtinnen des höheren nichttechnischen Dienstes, möglichst der BesGr A 14 (in Ausnahmefällen auch

A 13 oder A 15) BBesG, mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zum Volljuristen, die über wirtschaftswissenschaftliche Grund‐

kenntnisse verfügen. Praktische berufliche Erfahrungen im Bereich des Bankwesens sind von Vorteil.

Überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse und Beurteilungen sowie Kenntnisse auf dem Gebiet des Haushaltsrechts setzen

wir ebenso voraus wie die Eignung und Bereitschaft zum Einsatz auf anderen Aufgabenfeldern des Bundesrechnungshofes zu ei‐

nem späteren Zeitpunkt. Wir erwarten auch Aufgeschlossenheit für technische Fragen.

Wenn Sie darüber hinaus Ihre Auffassung in Wort und Schrift überzeugend vertreten können, kontaktfreudig sind und gern im

Team arbeiten, finden Sie bei uns ein außergewöhnliches Aufgabengebiet. Auch Fremdsprachenkenntnisse können Sie nutzen.

Selbstverständlich arbeiten wir Sie ein und bilden Sie weiter.

Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Der Bundesrechnungshof hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Daher werden Bewerbungen von Frauen

besonders begrüßt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Kennzeichen "VIII 3 h. D." bis spätestens 24. 09. 1999 mit tabellarischem Lebenslauf

und ausführlichem beruflichen Werdegang, Zeugnissen, Beurteilungen und neuem Lichtbild an den

Bundesrechnungshof

- Referat Pr/P 1 -

60284 Frankfurt.

Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen auch gern telefonisch. Sie erreichen uns unter der Ruf-Nr. (069) 2176-2123 (Herr Deister).
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